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Datenschutzhinweise 

 

Informationen zur Verwendung Ihrer Daten 

Mit diesen Informationen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten durch den Schulverein des Johanneums zu Lübeck e.V. und die Ihnen nach dem 
Datenschutzrecht zustehenden Rechte.  

 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden 

Schulverein des Johanneums zu Lübeck e.V. 
Bei St. Johannis 1-3 
D – 23554 Lübeck 

Telefon: 0451 122853-00 

E-Mail: schulverein@johanneum-luebeck.de 

 

Welche Daten erheben, verarbeiten und nutzen wir und auf Basis welcher Rechtsgrund-
lage 

Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder 
im Verein verarbeitet. 

Im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft (Antrag) werden Daten (welche als persönliche Daten ange-
sehen werden), abgefragt. Dabei speichern wir folgende Informationen: 

 Anrede 

 Name, Vorname 

 Adresse 

 E-Mail-Adresse 

 Mitgliedschaft (Beginn, Ende) 
 
Daten zu Abrechnungszwecken (Mitgliedsbeitrag) 

 Beitragshöhe 

 Bankverbindung 

Jedem Mitglied wird zudem eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Weitere Daten werden nicht 
erhoben, verarbeitet oder genutzt.  

Wir nutzen Ihre Daten für den vereinsinternen Schrift- und E-Mail-Verkehr. Darüber hinaus 
berichten wir über Sitzungen und besondere Ereignisse (s. Pressearbeit). 

 

Welche Rechte haben Sie 
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Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, 
hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 

- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 

- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 

- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und 

- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO. 

Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es unter-
sagt, personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen Aufgaben-
erfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu ma-
chen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben ge-
nannten Personen aus dem Verein hinaus. 

 

Unsere Pressearbeit 

Der Schulverein des Johanneums zu Lübeck e.V. informiert auf der Homepage des Johanne-
ums zu Lübeck und in den Lübecker Nachrichten über besondere Ereignisse (z.B. Jahres-
hauptversammlung, Stiftungsfest). Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vor-
stand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterblei-
ben in Bezug auf das widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. 

 

Die Weitergabe von Mitgliedsdaten 

Mitgliedsverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausge-
händigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitglieds-
daten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung 
seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die 
schriftliche Versicherung aus, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet wer-
den. 

 

Was passiert beim Austritt aus dem Verein 

Beim Austritt aus dem Verein werden die Daten des Mitglieds aus der Mitgliederliste ge-
löscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung be-
treffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu 10 Jahre ab der schrift-
lichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.  


